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Schutz der Wohnung und des Vermögens 

§ 6

(1) Die Untersuchungsorgane haben zu gewährleisten, daß 
die Wohnung und das Vermögen des Beschuldigten, die in
folge seiner Inhaftierung ohne den notwendigen Schutz blei
ben würden, den von ihm beauftragten Verwandten, anderen 
Personen oder Einrichtungen übergeben werden.

(2) Beauftragt der Beschuldigte keine Person oder Einrich
tung mit dem Schutz seiner Wohnung, ist die Wohnung durch 
die Untersuchungsorgane zu verschließen oder auf andere 
geeignete Weise gegen den Zutritt Unbefugter zu sichern. 
Die Untersuchungsorgane haben den Rat der Gemeinde oder 
die Abteilung Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft des 
Rates des Stadtbezirkes oder der Stadt, erforderlichenfalls 
auch den Vermieter, über die eingeleiteten Schutzmaßnah
men zu unterrichten.

(3) Wird infolge von Baumaßnahmen, Abrißarbeiten oder 
aus ähnlichen dringlichen Gründen die Räumung der Woh
nung des Beschuldigten erforderlich, hat der Rat der Ge
meinde oder die Abteilung Wohnungspolitik und Wohnungs
wirtschaft des Rates des Stadtbezirkes oder der Stadt nach 
Absprache mit dem Beschuldigten für die sichere Unterbrin
gung der Möbel, des Hausrates und der sonstigen in der Woh
nung befindlichen Sachen zu sorgen.

(4) Gehen von dem Zustand der Wohnung des Beschuldigten 
Gefahren oder Schäden für Leben, Gesundheit oder Sach
werte aus, hat der Rat der Gemeinde oder die Abteilung 
Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft des Rates des 
Stadtbezirkes oder der Stadt die notwendigen Maßnahmen 
zur Abwendung der Gefahren oder Schäden zu veranlassen. 
Sind hygienewidrige Zustände zu beseitigen, ist die Kreis
öder Stadtbezirks-Hygieneinspektion zu informieren. Die 
Kreis- oder Stadtbezirks-Hygieneinspektion hat zu veranlas
sen, daß die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der 
hygienewidrigen Zustände durchgeführt werden.

(5) Kann der Beschuldigte keine Person oder Einrichtung 
mit dem Schutz seiner Wertsachen beauftragen, haben die 
Untersuchungsorgane den Beschuldigten auf sein Verlangen 
dabei zu unterstützen, Bargeld auf Konten bei Kreditinsti
tuten anzulegen sowie Schmuck, Kunstgegenstände und an
dere Wertsachen zur Aufbewahrung auf vertraglicher Grund
lage an eine zuständige staatliche Einrichtung (Bank, Spar
kasse, Museum und ähnliche Institutionen) zu übergeben, so
weit dies zur Sicherung der Wertsachen notwendig ist. Falls 
bei der Übernahme der Wertsachen weder der Beschuldigte 
noch der Staatsanwalt anwesend ist, sind 2 unbeteiligte Zeu
gen hinzuzuziehen. Die anwesenden Personen haben das 
Übernahmeprotokoll zu unterschreiben.

§7

(1) Kann der Beschuldigte keine Person oder Einrichtung 
mit dem Schutz seines sonstigen Vermögens beauftragen, 
haben die gemäß Abs. 2 zuständigen staatlichen Organe die 
Maßnahmen durchzuführen, die infolge der Inhaftierung des 
Beschuldigten zum Schutz seines Vermögens vor Schäden 
und zur Abwehr von Gefahren notwendig sind.

(2) Für die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz 
des sonstigen Vermögens des Beschuldigten sind zuständig:

1. bei Grundstücken und Gebäuden
der Rat der Gemeinde, des Stadtbezirkes oder der Stadt,

2. bei Handwerks- und Gewerbebetrieben
der Rat der Gemeinde bzw. das jeweils zuständige Fach
organ (z. B. örtliche Versorgungswirtschaft, Handel und 
Versorgung, Verkehr und Bauamt) des Rates des Stadt
bezirkes, der Stadt oder des Kreises,

3. bei Kraftfahrzeugen, Booten und anderen Fahrzeugen 
der Rat der Gemeinde bzw. das für Verkehr zuständige 
Fachorgan des Rates des Stadtbezirkes, der Stadt oder 
des Kreises,

4. bei landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grund
stücken sowie bei Nutzpflanzen und Tieren
der Rat der Gemeinde oder der Stadt bzw. die Abteilung 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft des Rates des Krei
ses bzw. der Kreistierarzt.

(3) Die zuständigen staatlichen Organe können Betriebe, 
Einrichtungen und Genossenschaften ihres Verantwortungs
bereiches mit der Durchführung von Maßnahmen zum Ver
mögensschutz beauftragen oder entsprechende Vereinbarun
gen mit gesellschaftlichen Organisationen und Bürgern tref
fen.

§8

Aufwendungen für Fürsorge- und Schutzmaßnahmen

(1) Die notwendigen Aufwendungen für die Durchführung 
von Fürsorge- und Schutzmaßnahmen hat, soweit in speziel
len Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, der Be
schuldigte zu tragen. Ein Anspruch des Beschuldigten auf 
Erstattung dieser Aufwendungen nach den Bestimmungen 
über die Entschädigung für einen durch die Untersuchungs
haft entstandenen Vermögensschaden bleibt unberührt.

(2) Betrieben, Einrichtungen und Genossenschaften, gesell
schaftlichen Organisationen und Bürgern, die auf Veranlas
sung staatlicher Organe Fürsorge- und Schutzmaßnahmen 
durchgeführt haßen, werden auf Antrag die erforderlichen 
Aufwendungen aus dem Haushalt der Räte der Kreise, Stadt
bezirke, Städte und Gemeinden, die gemäß den §§ 4 bis 7 
für die Durchführung der Fürsorge- und Schutzmaßnahmen 
zuständig sind, erstattet. Das gilt nicht, soweit sich aus spe
ziellen Rechtsvorschriften ergibt, daß diese Aufwendungen 
auf andere Weise beglichen werden.

(3) Die Räte der Kreise, Stadtbezirke, Städte und Gemein
den haben gegenüber dem Beschuldigten ein Rückgriffsrecht 
in Höhe der gemäß Abs. 2 erstatteten Aufwendungen. Der 
Anspruch ist unverzüglich nach Erstattung der Aufwendun
gen geltend zu machen. Das Rückgriffsrecht ist ausgeschlossen, 
soweit dem Beschuldigten ein Entschädigungsanspruch ge
mäß Abs. 1 Satz 2 zuerkannt wurde. Für die Einziehung der 
Aufwendungen gelten die Rechtsvorschriften über die Voll
streckung wegen Geldforderungen der Staatsorgane und 
staatlichen Einrichtungen.1

§9

Weiterer Anwendungsbereich

(1) Zur Gewährleistung von Fürsorge- und Schutzmaßnah
men bei Verhaftungen obliegen dem Staatsanwalt gemäß § 16 
Abs. 1 des Gesetzes vom 7. April 1977 über die Staatsanwalt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I Nr. 10
S. 93) und § 129 der Strafprozeßordnung die gleichen Auf
gaben und Befugnisse wie den Untersuchungsorganen.

(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten entspre
chend, wenn infolge der vorläufigen Festnahme eines Be
schuldigten, der Verhaftung eines Angeklagten oder des Voll
zuges einer Strafe mit Freiheitsentzug Fürsorge- und Schutz
maßnahmen notwendig sind.

(3) Bei Fürsorge- und Schutzmaßnahmen, die während des 
Vollzuges von Strafen mit Freiheitsentzug erforderlich wer-

1 Z. Z. gilt die Verordnung vom 6. Dezember 1968 über die Vollstrec
kung wegen Geldforderungen der Staatsorgane und staatlichen Ein
richtungen (GBl. П 1969 Nr. 6 S. 61).


